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Tagungen 
 
Kosten im Verkehr – Sommer-
akademie 2004 des Instituts für 
Straßen und Verkehrswesen 
Do., 12. August 2004, 9:30 bis 
17:30 Uhr 
Technische Universität Graz 
Rechbauerstraße 12, 8010 Graz 
Veranstalter: Institut für Straßen- 
und Verkehrswesen der TU Graz 
gemeinsam mit der FSV. 
Das Spannungsfeld zwischen In-
frastrukturbereitstellung, Finan-
zierung und Verkehrslenkung für 
die Verkehrsträger Straße und 
Schiene wird von Vertretern der 
Verkehrsökonomie, ÖBB, HL-
AG, BMVIT, ASFINAG und TU 
Graz aufgezeigt. Neue Erkennt-
nisse aus Wissenschaft und Pra-
xis werden präsentiert und zur 
Diskussion gestellt.  
Information: 
www.bau.tugraz.at/isv 
 
FSV-Generalversammlung + 
Verleihung des FSV-Preises 
2004 
Do., 11. Nov. 2004 
Renaissance Wien Hotel, 
Ulmannstraße 71, 1150 Wien 
 
RVS – Richtlinien und 
Vorschriften für den 
Straßenbau 
(auf CD: Version 10; entspricht 
der RVS Sammlung mit Stand 
vom Mai 2004) 
 
Die 64. Nachlieferung für Abon-
nenten (veröffentlicht Mai 2004) 
betrifft folgende RVS-Kapitel mit 
folgenden Richtlinien: 
 
ALLGEMEINES:  
RVS 1.113 (Merkblatt): Grundla-
gen / Begriffsbestimmungen und 
Abrechnungsbeispiele – Asphalt-
technik 

STRASSENAUSRÜSTUNG: 
RVS 5.241 (Merkblatt): Vertikale 

Leiteinrichtungen / Schnee-
stangen – Ausbildung und An-
forderungen 

RVS 5.242 (Merkblatt): Vertikale 
Leiteinrichtungen / Schnee-
stangen – Anordnung und Auf-
stellung 

TECHNISCHE VERTRAGSBE-
DINGUNGEN: 
RVS 8S.01.41: Baustoffe / As-

phalt – Anforderungen an As-
phaltmischgut 

RVS 8S.04.11: Oberbau / As-
phaltschichten – Anforderun-
gen an Asphaltschichten 

RVS 8S.05.11: Oberbauarbeiten 
(ohne Deckenarbeiten) / Trag-
schichten – Ungebundene 
Tragschichten 

RVS 8S.08.31: Straßenausrüs-
tungen / Rückhaltesysteme – 
Leitschienen aus Stahl 

RVS 8S.08.33: Straßenausrüs-
tungen / Rückhaltesysteme – 
Leitwände aus Beton 

TUNNEL: 
RVS 9.31: Statisch konstruktive 

Richtlinien / Offene Bauweise 
RVS 9.32: Statisch konstruktive 

Richtlinien / Geschlossene 
Bauweise im Lockergestein un-
ter Bebauung 

RVS 9.34: Innenschalenbeton 
RVS 9.4: Erhaltung und Betrieb 
RECHTLICHE VERTRAGSBE-
STIMMUNGEN: 
RVS 10.2.1 (Merkblatt): Vergabe-

bestimmungen / Eignungskri-
terien für die Leistungsfähigkeit 
von Tunnelbauten  

BAUDURCHFÜHRUNG: 
RVS 11.063: Grundlagen / Prüf-

verfahren – Abnahmeprüfung 
von Asphaltstraßen 

RVS 11.321: Oberbau / Asphalt-
schichten – Prüfung und Ab-
rechnung 

BRÜCKEN: 
RVS 15.362: Bauausführung / 

Brückenabdichtungen – Ab-
dichtung mit polymerbitumen-
beschichteten Bahnen 

 
Nachfolgend sind die Inhalte 
dieser Richtlinien (alle Ausgabe 
Mai 2004) kurz beschrieben. 
 
RVS 1.113 (Merkblatt) 
„Allgemeines / Grundlagen / 
Begriffsbestimmungen und Ab-
rechnungsbeispiele – Asphalt-
technik“  
und 
RVS 8S.01.41 
„Technische Vertragsbedin-
gungen / Baustoffe / Asphalt – 
Anforderungen an Asphalt-
mischgut“ 
und 
RVS 8S.04.11 
„Technische Vertragsbedin-
gungen / Oberbau / Asphalt-
schichten – Anforderungen an 
Asphaltschichten“ 
und 
RVS 11.321 
„Baudurchführung / Oberbau / 
Asphaltschichten – Prüfung 
und Abrechnung“ 
Die österreichischen Richtlinien 
für bituminöse Arbeiten, welche 
auch unter dem Oberbegriff „As-
phaltrichtlinien“ zusammenge-
fasst werden können, wurden 
neu herausgegeben. Der eigent-
liche Anlass war die notwendige 
Einarbeitung der europäischen 
Norm für Gesteinskörnungen 

(ÖNORM EN 13043 bzw. 
ÖNORM B 3130).  
Im Zuge der Neubearbeitung 
kam von der Bauindustrie der 
Wunsch, die Anzahl der mögli-
chen Mischguttypen radikal zu 
reduzieren. Die oft sehr unter-
schiedlichen Ausschreibungen 
der einzelnen Bauabteilungen 
führten dazu, dass Mischanlagen 
im Einzugsbereich mehrerer 
Bauabteilungen bis zu 36 (!) ver-
schiedene Mischguttypen in ih-
rem Programm hatten.  
Die wesentlichen Neuerungen 
sind: 
RVS 8S.01.41 „Anforderungen 
an Asphaltmischgut“ 
Die Beanspruchungsklassen 
wurden von fünf auf drei redu-
ziert, wobei diese in erster Linie 
für die Auswahl des Gesteins be-
stimmend sind. (LK S für hohe, 
LK III für mittlere und LK V für 
schwache Beanspruchung). In 
allen drei Belastungsklassen gibt 
es die Mischguttypen BT - bitumi-
nöse Tragschicht und AB - As-
phaltdeckschicht. Die bituminöse 
Tragdeckschicht BTD gibt es in 
den Klassen S und III. Alle an-
deren Mischguttypen – BT HS, 
pmAB, SMA, DA, GA, DDH, 
LDDH – erfordern Gesteinskör-
nungen der Belastungsklasse S. 
Die Eignungsprüfung, die gleich-
zeitig auch Vertragsgrundlage ist, 
wurde wesentlich aufgewertet. 
Alle folgenden Kontroll- und Ab-
nahmeprüfungen orientieren sich 
an dieser.  
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Anforderungen an eine Deckschicht aus Asphaltbeton (AB) 

1) Für abgesplittete, im Heißverfahren aufgebrachte Zwischenschichten sind 6 mm, 
für abgesplittete, im Kaltverfahren (Emulsionen) aufgebrachte Zwischenschich-
ten sind 2 mm in Rechnung zu stellen. 

2) Der Schichtverbund ist bei Solldicken < 3,0 cm mittels Haftverbund und bei Soll-
dicken ≥ 3,0 cm mittels Schubverbund zu prüfen.  

3) Die Messung der Schubfestigkeit hat parallel zur Fahrtrichtung zu erfolgen. Die 
Messung quer zur Fahrtrichtung oder in einem Winkel > 5 ° ist nicht zulässig. 
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RVS 8S.04.11 „Anforderungen 
an Asphaltschichten“ 
Die Abnahmeprüfung des Hohl-
raumgehalts der fertigen Schicht 
baut auf der Eignungsprüfung 
des Asphaltmischgutes auf. Wer-
den Kennwerte nicht erreicht, so 
gibt es neben Grenzwerten für 
einen Qualitätsabzug nun auch 
Grenzwerte, bei denen die Bau-
leistung nicht übernommen wird 
(siehe Beispieltabelle für eine 
Deckschicht aus Asphaltbeton).  
In Österreich werden Anforderun-
gen an die Griffigkeit lediglich auf 
Autobahnen und Schnellstraßen 
gestellt. Auf Landesstraßen B 
und L wird die notwendige Grif-
figkeit über die Anforderungen an 
das Gestein (LA- und PSV- Wert) 
– wie in den letzten Jahrzehnten 
mit Erfolg praktiziert – erreicht. 
Die Anforderung an die Rauhtiefe 
soll sicherstellen, dass überfet-
tete Deckschichten sofort instand 
gesetzt werden.  
Die Richtlinien RVS 11.321 „As-
phaltschichten – Prüfung und Ab-
rechnung“ und RVS 1.113 „Be-
griffsbestimmungen und Abrech-
nungsbeispiele – Asphalttechnik“ 
mussten infolge der oben ange-
führten Änderungen lediglich an-
geglichen werden. 
Herald Piber (Leiter AA Techni-
sche Vertragbedingungen) 
herald.piber@ktn.gv.at  
 
RVS 5.241 (Merkblatt) 
„Straßenausrüstung / Vertikale 
Leiteinrichtungen / Schnee-
stangen – Ausbildung und An-
forderungen“ 
und 
RVS 5.242 (Merkblatt) 
„Straßenausrüstung / Vertikale 
Leiteinrichtungen / Schnee-
stangen – Anordnung und Auf-
stellungen“ 
Die RVS 5.241 wurde in Angriff 
genommen, da seit einigen Jah-
ren neben den bisher üblichen 
Holzschneestangen Kunststoff-
schneestangen im Handel erhält-
lich sind. Diese sind in den Leit-
pflöcken integriert und werden bei 
Bedarf aus den Leitpflöcken 
ausgezogen. Die RVS enthält die 
Begriffs- und Zweckbestimmung 
sowie Angaben zur Ausbildung 
von und Anforderungen an 
Schneestangen inklusive entspre-
chender Darstellungen. 

Bei der RVS 5.242 mussten aus 
dem selben Grund wie bei der 
oben angeführten einige Ände-
rungen zur bisher geltenden Fas-
sung gemacht werden. Sie ent-
hält Angaben zur Anordnung und 
Aufstellung von Schneestangen, 
zur Art und Weise der Kennzei-
chnung der Räumgrenze bei Hin-
dernissen, der Auswurfbeschrän-
kung bei der Schneeräumung, 
der Kennzeichnung der Entwäs-
serungsanlagen sowie Sonder-
fälle der Kennzeichnung. 
Rudolf Schacherl (Leiter AA 
Winterdienst) 
rudolf.schacherl@ooe.gv.at  
 
RVS 8S.05.11 
„Technische Vertragsbedin-
gungen / Oberbauarbeiten 
(ohne Deckenarbeiten) / Trag-
schichten – Ungebundene 
Tragschichten“ 
Grund für die Überarbeitung der 
Richtlinie war das Erfordernis der 
Anpassung an die Europäische 
Normung. Nähere Angaben zum 
diesbezüglichen Rahmen sowie 
zum Inhalt der RVS sind im Ta-
gungsbericht zur Jahrestagung 
der FSV 2003 (FSV-aktuell, Aus-
gabe Jänner 2004) nachzulesen. 
Erik Förtsch (Leiter AA Bedin-
gungen und Richtlinien) 
post.stba5@noel.gv.at 
 
RVS 8S.08.31 
„Technische Vertragsbedin-
gungen / Straßenausrüstungen 
/ Rückhaltesysteme – Leit-
schienen aus Stahl“ 
und 
RVS 8S.08.33 
„Technische Vertragsbedin-
gungen / Straßenausrüstungen 
/ Rückhaltesysteme – Leit-
wände aus Beton“ 
Die Überarbeitung der beiden 
Technischen Vertragsbedingun-
gen wurde auf Grund der He-
rausgabe der ÖNORM EN 1317-
2 erforderlich. Die im Rahmen 
der europäischen Normen für 
Straßenausrüstung erstellte 
ÖNORM EN1317-2 „Rückhalte-
systeme an Straßen“ enthält die 
Anforderungen an die Leistungs-
fähigkeit von Rückhaltesystemen 
bei Anprallprüfungen. Für die we-
sentlichen Kriterien – Aufhalte-
stufe, Anprallheftigkeit und Wir-
kungsbereich (Verformung) – 
werden jeweils mehrere Leis-
tungsstufen angegeben. Die nati-

onalen Richtlinien mussten daher 
überarbeitet und diesen Anfor-
derungen angepasst werden. 
RVS 8S.08.31 „Rückhaltesyste-
me – Leitschienen aus Stahl“: 
Diese RVS ist für die Herstellung 
und Lieferung von Leitschienen 
aus Stahl, die den Anforderun-
gen der ÖNORM EN 1317-2 
entsprechen, anzuwenden. Die 
Richtlinie enthält die Anforderun-
gen an die Leitschienenkonstruk-
tion, die Abmessungen, das Leit-
schienenprofil und die Ausbil-
dung von Stützen und Absenkun-
gen. Weiters sind die Mindestan-
forderungen an die Werkstoffei-
genschaften des Stahls, die Kor-
rosionsbeständigkeit und die 
Oberflächenbeschaffenheit fest-
gelegt. Um den geforderten Qua-
litätsstandart zu gewährleisten, 
sind entsprechende Eignungs-
nachweise sowie Eigen- und 
Fremdüberwachung vorgesehen. 
Letztlich sind die Abnahmebedin-
gungen und die Dauer der Ge-
währleistung angegeben. 
RVS 8S.08.33 „Rückhaltesys-
teme – Leitwände aus Beton“ 
Diese RVS ist für die Herstellung 
und Lieferung von Rückhaltesys-
temen aus Beton, die den An-
forderungen der ÖNORM EN 
1317-2 entsprechen, anzuwen-
den. Grundsätzlich wird bei den 
Anforderungen und der Herstel-
lung in Leitwände in Fertigteil-
bauweise und Leitwände in Ort-
betonbauweise unterschieden. 
Beide Systeme sind nach den 
Regelausführungen und Abmes-
sungen der RVS 5.233 “Beton-
leitwände – Ausführung und Auf-
stellung“ auszuführen.  
Fertigteil-Leitwände sind aus-
schließlich in überwachten Fer-
tigteilwerken herzustellen. Für 
Ortbeton-Leitwände ist die Her-
stellung und Verarbeitung des 
Betons auf Grundlage der 
ÖNORM B 4710-1 ein wesent-
licher Teil der Richtlinie. An erfor-
derlichen Prüfungen sind Nach-
weise für die Eignung der Beton-
ausgangsstoffe und der Misch-
anlage, die Erstprüfung, ein Kon-
formitätsnachweis und ein Identi-
tätsnachweis vorgesehen. Aus-
führlich behandelt sind auch die 
durchzuführenden Abnahmeprü-
fungen. 
Gerald Benesch (Leiter AA Stra-
ßenausrüstung) 
gerald.benesch@tele2.at 

RVS 9.31 
„Tunnel / Statisch konstruktive 
Richtlinien / Offene Bauweise“ 
und 
RVS 9.32 
„Tunnel / Statisch konstruktive 
Richtlinien / Geschlossene 
Bauweise im Lockergestein 
unter Bebauung“ 
Die beiden Regelwerke aus der 
Gruppe der Statisch konstrukti-
ven Richtlinien für Tunnel dienen 
der Planung und Konstruktion 
von Schachtbauwerken, Tunneln 
und Wannen für die Eisenbahn 
und den Nahverkehr, zum Bei-
spiel U-Bahn, Straßenbahn und 
Straßen sowie vergleichbare 
Bauwerke, die in offener oder ge-
schlossener Bauweise im ver-
bauten Gebiet in vom Locker-
gestein dominiertem Untergrund 
hergestellt werden. 
Das Normenwesen ist derzeit in 
einem Umbruch begriffen; eine 
europäische Vereinheitlichung 
wird angestrebt. Viele nationale 
Normen werden zurückgezogen 
und durch harmonisierte europä-
ische Normen ersetzt. Gemein-
sam für sämtliche Probleme des 
städtischen Tiefbaus ist den neu-
en Normen ein semiprobabilisti-
sches Konzept mit Teilsicher-
heitsbeiwerten für die Einwirkun-
gen und Widerstände. Da dieses 
Konzept für den Grundbau nur 
schwer umsetzbar ist, wurde bei 
der Bearbeitung der Richtlinien 
RVS 9.31 und RVS 9.32 beson-
derer Wert darauf gelegt, klare 
Spezifikationen für das Arbeiten 
mit dem neuen Sicherheitskon-
zept zu geben. Bei der Neubear-
beitung wurde großes Gewicht 
auf die im Bearbeitungskreis vor-
liegenden Erfahrungen gelegt. 
Damit ist auch die Wirtschaftlich-
keit für diese Richtlinien sicher-
gestellt.  
Die Richtlinien sollen die aus den 
neuen Normen beziehungsweise 
Normenentwürfen resultierenden 
Unsicherheiten beseitigen und 
bei der Bearbeitung von Ver-
kehrsbauwerken im Stadtgebiet 
in Tieflage, aber auch bei ver-
wandten Bauten, den letzten 
Stand der Technik widerspiegeln. 
Helmut Liebsch (Leiter AA 
Tunnelbau im Stadtbereich) 
helmut.liebsch@wienerlinien.at 
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RVS 9.34 
„Tunnel / Innenschalenbeton“ 
An Betone im Tunnelbau für den 
Vortrieb und Ausbau werden 
meist sehr hohe Anforderungen 
gestellt, für die die allgemeinen 
Betonnormen keine ausreichen-
den Grundlagen bieten. Statt Be-
ton nur nach Norm muss „Beton 
nach Maß“ treten.  
Die RVS 9.34 übernimmt für De-
tailprobleme wie „Innenschalen-
beton“ die Aufgabe, technisch 
wie bauwirtschaftlich objektive 
und klare Vorgaben für Bauherrn, 
Planer und Ausführende zu defi-
nieren. Damit soll eine möglichst 
problemlose und qualitätsent-
sprechende Abwicklung eines 
Tunnelbauvorhabens ermöglicht 
werden. Die Richtlinie wurde vom 
Arbeitskreis „Beton im Tunnel-
bau“ – maßgeblicher Vertreter 
der Auftraggeber, Bau- uns Bau-
stoffindustrie, Planer, Prüfanstal-
ten und Wissen-
schaft- in der Ös-
terreichischen Ver-
einigung für Beton- 
und Bautechnik – 
ausgearbeitet. 
Mit der Ausarbeitung der Richt-
linie „Innenschalenbeton“ wurde 
im Jahr 1991 begonnen, da das 
für die speziellen Anforderungen 
einer Tunnelinnenschale erfor-
derliche Gesamtkonzept aus 
Konstruktion, Bemessung, Be-
tontechnologie und Ausführung 
in keinem Regelwerk klar defi-
niert war. Die erste Fassung aus 
dem Jahr 1995 wurde im Jahr 
2002 zur Anpassung an die euro-
päische Betonnorm EN 206-1 
überarbeitet und lag seit März 
2003 im Gründruck auf.  
Die Richtlinie umfasst alle Anfor-
derungen für die Innenschale so-
wie für die Zwischendecke und 
Trennwand von Lüftungskanälen 
in Verkehrstunneln. Sie ist für die 
Herstellung von Innenschalen 
aus Normalbeton, vorzugsweise 
im Verkehrstunnelbau, bei Stol-
len von Wasserkraftanlagen und 
Trinkwasserstollen, bei Schäch-
ten sowie, mit Ausnahme von 
wasserundurchlässigen Beton-
bauwerken, auch für die offene 
Bauweise anzuwenden. In der 
Ausführung werden 
- bewehrte Innenschalen mit und 

ohne Abdichtung, 
- unbewehrte Innenschalen mit 

und ohne Abdichtung sowie 

- wasserundurchlässige Innen-
schalen (WDI) mit besonderen 
Anforderungen 

unterschieden. Die Innenschale 
besteht aus Sohle (Sohlplatte 
oder Sohlgewölbe), dem Wider-
lager und dem Gewölbe. 
Für den Beton werden die 
Grundsätze der Betonzusam-
mensetzung und Anforderungen 
festgelegt, um eine Optimierung 
der maßgebenden Anforderungs-
bereiche 
- Verarbeitbarkeit, 
- Ausschalzeit mit Ausschalfes-

tigkeit, 
- Vermeiden von Rissen und 
- Gebrauchseigenschaften 
zu erreichen. Dazu werden die 
günstigen und ungünstigen Vor-
aussetzungen beschrieben und 
die Anforderungen an die Beton-
ausgangsstoffe (sh. Abb.) und an 
die Betonzusammensetzung für 
die unterschiedlichen Innenscha-
lenbereiche festgelegt: 
G / GP Innenschale Gewölbe 

Normalbereich / Portalbereich; 
S / SP Innenschale Sohle Nor-

malbereich / Portalbereich; 
GT Innenschale Gewölbe mit 

Taumittelangriff und Frost; 
WDI Wasserundurchlässige In-

nenschale; 
XAT / XAL Innenschale (Gewöl-

be, Sohle) mit Sulfatangriff 
(400 – 1500 mg SO4

–2) / mit 
lösendem Angriff bzw. kurzfris-
tig stark lösendem Angriff. 

Für den Konformitätsnachweis 
(Erstprüfung, Konformitäts- und 
Identitätsprüfung) wird ein detail-
liertes Prüfprogramm festgelegt. 
Besonderen Wert wird bei der 
Prüfung des Innenschalenbetons 
auf Bauwerksprüfungen gelegt: 
- Prüfung der Ausschalfestigkeit 

bei jedem Betonierabschnitt vor 
Absenken der Schalung; 

- Temperaturverlauf des Gewöl-
bebetons; 

- Betondeckung der Stahlein-
lagen (bei bewehrten Innen-
schalen). 

In den Kapiteln für konstruktive 
Maßnahmen und Vorbereitung 
zur Betonierung werden alle An-
forderungen hinsichtlich Beweh-
rung, Zeitpunkt des Betonein-
baus, Ausschalfestigkeit, Unter-
grund und Trennschichten, Be-
tonfugen und deren Abdichtung, 
Schalungen und Trennmittel so-
wie die Herstellungstoleranzen 
festgelegt. 
„Betonherstellung und Einbau“ 
sowie „Anforderungen und Maß-
nahmen nach dem Betoneinbau“ 
legen die Anforderungen an die 
Ausrüstung der Mischanlage mit 
zulässigen Frischbetontempera-
turen, Fördern, Einbau, Ausscha-
len und Nachbehandlung des 
Innenschalenbetons fest. 
Die Qualität der geschalten Be-
tonfläche des Gewölbes, die im-
mer Anlass zu Diskussionen war, 
wird speziell geregelt. Im Ulmen-
bereich, unter geneigten Schal-
flächen, sind Poren bis zu einem 
Porendurchmesser von 2 cm 
praktisch unvermeidbar und un-
schädlich. Bei bewehrten Innen-
schalen darf die Tiefe der Poren 
1 cm nicht überschreiten. Bei be-
sonderen Anforderungen an die 
Betonoberfläche, vor allem bei 
Frost-Tausalz-Angriff in Ver-
kehrstunneln, sind Zusatzmaß-
nahmen wie Anstriche zu treffen. 
Geringfügige Fehlstellen, die die 
Gebrauchstauglichkeit nicht be-
einflussen, müssen nicht saniert 
werden. Für die Anordnung von 
Korrekturmaßnahmen soll gelten, 
dass ein oberflächlicher Betonab-
trag z.B. durch Schleifen, immer 
besser weil dauerhafter ist, als 
ein dünnschichtiger Mörtelauf-
trag. 
Für die Zwischendecke und die 
Trennwand für Lüftungskanäle 
werden neben Vorschlägen für 
die Betonzusammensetzung 
auch Empfehlungen für die Aus-
bildung des Zwischendeckenauf-
lagers und Luftkanalabdichtun-
gen gebracht. 

Die Richtlinie „Innenschalenbe-
ton“ (Fassung 1995) hat sich in 
der Praxis des Hohlraumbaus gut 
bewährt und ist bei praktisch al-
len Tunnelbauvorhaben in Öster-
reich Vertragsgrundlage. Die vor-
liegende Fassung 2004 enthält 
neben der Anpassung der Anfor-
derungen des Betons an die eu-
ropäische Betonnorm auch alle 
Verbesserungen, die sich im Ge-
brauch der ersten Richtlinienfas-
sung ergeben haben. 
Michael Pauser (Arbeitskreis 
Beton im Tunnelbau) 
beton@netway.at 
 
RVS 9.4 
„Tunnel / Erhaltung und Be-
trieb“ 
Die bis dato gültige Richtlinie 
RVS 9.4 „Tunnel / Betrieb und 
Erhaltung“ stammt aus dem 
Jahre 1982 und ist vor allem hin-
sichtlich der technischen und or-
ganisatorischen Entwicklung ver-
altet. Sie musste daher aktuali-
siert, vereinheitlicht und gestrafft 
werden. Insgesamt war der For-
derung zur Verbesserung der 
Tunnelsicherheit, in Abstimmung 
mit den internationalen Aktivitä-
ten auf diesem Gebiet, nachzu-
kommen. 
Die gänzlich überarbeitete RVS 
9.4 enthält eine standardisierte 
Beschreibung über den Aufga-
benbereich des Betriebs und der 
Überwachung von Straßentunnel 
inklusive zugehöriger Nebenanla-
gen, Betriebsvorschriften für die 
dortigen Betriebs- und Sicher-
heitseinrichtungen sowie Festle-
gungen zur Anlagendokumen-
tation. Weiters werden Maßnah-
men bei Betriebsstörungen, Un-
fällen, Bränden und anderen au-
ßergewöhnlicher Ereignisse re-
guliert und präventive Übungen 
festgelegt.  
Abgeleitet aus Brandkatastro-
phen des Jahres 1999, insbeson-
dere aus dem Tauerntunnelbrand 
und nachfolgender zahlreich er-
folgter Expertengespräche, wur-
den organisatorische Maßnah-
men des Betriebs eines Straßen-
tunnels analysiert und die dies-
bezüglichen Erfahrungen in der 
vorliegenden Richtlinie berück-
sichtigt. Die im Zuge der Über-
arbeitung durchgeführten Ände-
rungen dienen damit vor allem 
zur Erhöhung des Sicherheitsni-
veaus. Der Einfluss der neuen 
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technischen Erfahrungen durch 
die in den letzten Jahren in Ös-
terreich neu geschaffenen Tun-
nelwarten wurde ebenso berück-
sichtigt. 
Eine im Entwurf vorliegende EU-
Richtlinie über Minimalanforde-
rungen an die Sicherheitsaus-
stattung von Straßentunnel im 
transeuropäischen Straßennetz 
(TEN) wurde bei der Überarbei-
tung möglichst berücksichtigt. 
Heinrich Hafner (Leiter AA Erhal-
tung und Betrieb) 
haf@m33.magwien.gv.at 
 
RVS 10.2.1 (Merkblatt) 
„Rechtliche Vertrags- und Ver-
gabebestimmungen / Vergabe-
bestimmungen / Eignungskri-
terien für die Leistungsfähig-
keit von Tunnelbauten“ 
Das neu aufgelegte Merkblatt 
spezifiziert die für Tunnelbauvor-
haben gemäß Bundesvergabe-
gesetz (BVergG) in Frage kom-
menden Eignungsnachweise für 
die finanzielle, wirtschaftliche und 
technische Leistungsfähigkeit. 
Damit wurde dem Anliegen der 
Praxis Rechnung getragen, bei 
Tunnelbauten spezielle Quali-
fikationen und Referenzen zu be-
rücksichtigen, wie sie auch in 
anderen europäischen Ländern 
zum Einsatz kommen. Erarbeitet 
wurde die Richtlinie in einem Ar-
beitskreis der Vereinigung Indus-
trieller Bauunternehmungen Ös-
terreichs (VIBÖ) in Zusammen-
wirken mit der FSV und der Aus-
trian Tunnel Association (ATA). 
Das Merkblatt wurde in Form 
einer Checkliste aufgebaut. So-
mit kann die jeweilige Konkreti-
sierung der erforderlichen Eig-
nungskriterien maßgeschneidert 
auf das einzelne Vergabeverfah-
ren erfolgen. Zur Beurteilung der 
technischen Leistungsfähigkeit 
wurden vier spezifische Check-
listen für jeweils eine Vortriebsart 

erstellt. Dabei wird sowohl die 
bisherige Tunnelbauerfahrung 
des Unternehmens als auch die 
des beim Projekt eingesetzten 
leitenden Personals bewertet. 
Neben tunnelbauspezifischen 
Kriterien (z.B. Vortriebserfahrung 
des Bieters bzw. Bauleiters) sind 
darin auch projektspezifische Kri-
terien (z.B. Erfahrung des Bieters 
mit einer wasserdichten Innen-
schale) enthalten.  
Für die Beurteilung der finanzi-
ellen und wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit kommt eine Ein-
heitscheckliste bei allen Vor-
triebsarten zum Einsatz, die ne-
ben ausreichender Bonität und 
Finanzkraft auch die projekt-
spezifisch festgelegte Mindest-
höhe für den spartenspezifischen 
Umsatz im Tunnelbau als Eig-
nungskriterium vorsieht. 
Während für die Bewertung der 
technischen Leistungsfähigkeit 
keine anderen Nachweise ver-
wendet werden dürfen als im 
Bundesvergabegesetz taxativ 
aufgezählt sind, können im Be-
zug auf die finanzielle und 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
auch andere ergänzende Nach-
weise verlangt werden. Solche 
Nachweise dürfen aber nur so 
weit gefordert werden, wie es 
durch den Gegenstand des Auf-
trages gerechtfertigt ist. 
Bescheinigungen für angegebe-
ne Referenzen sollten aus prak-
tischen Gründen nur auf die im 
Bezug auf das konkrete Vor-
haben wichtigsten Referenzpro-
jekte beschränkt werden. Dabei 
wird auch zu beachten sein, ob 
der Auftraggeber nicht ohnedies 
Kenntnis von der Güte einer er-
brachten Bauleistung hat. Em-
pfohlen wird auch, Bestätigungen 
der ordnungsgemäßen Übernah-
me (= Übernahmeniederschrift) 
als Bescheinigung zuzulassen.  

Der aus namhaften Auftragge-
ber- und Auftragnehmervertre-
tern zusammengesetzte Arbeits-
kreis erwartet sich einen weit ver-
breiteten Einsatz des Merkblattes 
mit den Checklisten in der Tun-
nelbaupraxis und Vorbildwirkung 
für andere Initiativen zur Anwen-
dung von speziellen Eignungs-
kriterien bei Bauvorhaben.  
Christian Haunold (Leiter Arbeits-
kreis Tunnelbaukriterien) 
haunold@viboe.at 
 
RVS 11.063 
„Baudurchführung / Grundla-
gen / Prüfverfahren – Abnah-
meprüfung von Asphaltstra-
ßen“ 
Die Überarbeitung der Richtlinie 
mit teilweisen Änderungen erfolg-
te mit dem Ziel, die Umsetzung 
der ÖNORM EN 13043 und die 
damit ebenfalls betroffenen und 
adaptierten „Asphalt“-Richtlinien 
RVS 8S.01.41, RVS 8S.04.11, 
RVS 1.113 und RVS 11.321 (sh. 
weiter oben) einzuarbeiten. 
In der RVS 11.063 werden im 
Wesentlichen die Aspekte der 
Entnahme und Prüfung von 
Bohrkernen, die Zerstörungs-
freien Prüfungen (der Dichte und 
der Dicke von Asphaltkonstrukti-
onen), die Ebenheit und das 
Drainverhalten beschrieben, aber 
auch neue Abnahmekriterien, wie 
die Bestimmung der Oberflä-
chentextur, werden definiert.  
Die Bestimmungen für Eingren-
zungsmessungen und Ersatzprü-
fungen sind übernommen wor-
den. Neu hingegen sind die so 
genannten Verdichteten Prüfun-
gen, bei denen der Veranlasser 
(Auftragnehmer oder -geber) die 
Anzahl der eingrenzenden Prü-
fungen – maximal vier je Prüflos: 
das sind zwei vor und zwei nach 
der ursprünglichen Messstelle – 
sowie die zu bestimmenden 
Kennwerte bestimmt.  

+
+

+

a1(2b)
a1(1) a1(2a)

a2(1) a2(2a) a2(2b)

Prüflos 1

Prüflos 3
+

+2a
2b

2

a1(3)a1(2) a2(2)
a2(3)

1
3

Länge a2(1) = a1(2a) und a2(2a) = a1(2)  

mittig zwischen 2a und 2

L(1)* L(2a)

Püfloslängen: L(1)*, L(2a), L(2)*, L(2b), L(3)*

L(3)*L(2b)L(2)*

L (1)*, L(2)*, L(3)* sind die neu entstandenen Prüfloslängen 
anstelle von L(1), L(2) und L(3)  
Die zusätzlichen Messstellen 
sind so zu wählen, dass ein re-
gelmäßiger Abstand zur benach-
barten Messstelle entsteht (eine 
oder zwei zusätzliche Messstel-

len: ½ + ½ oder ⅓ + ⅓ + ⅓ ; sh. 
Abb.). Durch diese Vorgangswei-
se entstehen neue Prüflose mit 
kleinerer Fläche. 
Alexander Vasiljevic (Leiter AA 
Qualitätswesen) 
alexander.vasiljevic@pruefbau.at 
 
RVS 15.362 
„Brücken / Bauausführung / 
Brückenabdichtungen – Ab-
dichtung mit polymerbitumen-
beschichteten Bahnen“ 
Diese RVS soll dazu beitragen, 
bei der Abdichtung von Beton-
brücken mit polymerbitumenbe-
schichteten Bahnen einen ein-
heitlichen und hohen Qualitäts-
standard zu sichern, der dem ak-
tuellen Stand der Technik ent-
spricht, und die Dauerhaftigkeit 
der betroffenen Ingenieurbauten 
zu optimieren. Sie bildet einen 
Bestandteil des Regelwerks für 
Brückenabdichtungen, über das 
in FSV-aktuell, Ausgabe April 
2004, näher berichtet wurde. 
Enrico Eustacchio (Leiter AA 
Brückenabdichtungen) 
enrico.eustacchio@tugraz.at 
 
In der nächsten Ausgabe ... 
Die nächste Ausgabe, gemein-
sam mit der übernächsten, wird 
gleichsam den Tagungsband des 
FSV-Verkehrstags (Jahrestagung 
2004) von 22. Juni 2004 dar-
stellen.  
 
FSV-aktuell: „Österreich-Teil“ im 
offiziellen Organ der Österreichi-
schen Forschungsgemeinschaft 
Straße und Verkehr (FSV) 
Geschäftsstelle: 
A-1040 Wien, Karlsgasse 5 
Tel.: +43 1 585 55 67 
Fax.: +43 1 504 15 55 
e-mail: office@fsv.at 
http://www.fsv.at 
Bei Bestellungen im EU-Raum 
bitte Ihre DE bekannt geben (in 
Deutschland = De + 9 Ziffern), da 
Sie so die Mwst. sparen können. 
Schriftleitung: 
Wolfgang J. Berger 
Institut für Verkehrswesen der 
Universität für Bodenkultur Wien 
A-1190 Wien, Peter Jordan-Str. 82 
Tel.: +43 1 47654 - 5306 
Fax: +43 1 47654 - 5344 
e-mail: w.j.berger@boku.ac.at 
(Kommentare, Anregungen, Bei-
tragsideen etc. immer erwünscht!) 
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